
1818 der Beilagen zu den Steno graphischen Protokollen des Nationalrates XVIII. G P 

Bericht 

des Finanzausschusses 

über die Regierungsvorlage (1703 der Bei
lagen): Bundesgesetz über die Durchführung . 
der Ausfuhrerstattungen im Rahmen des 
Marktordnungsrechts der Europäischen Ge-
meinschaft (Ausfuhrerstattungsgesetz 

AEG) 

Nach Artikel 40 des EWG-Vertrages sind zur 
Erreichung der Ziele der gemeinsamen Agrarpolitik 
gemeinsame Einrichtungen zur Stabilisierung der 
Ein- oder Ausfuhr vorgesehen. Zu diesen gemein
samen Einrichtungen zählen neben den einfuhrsei
tigen Abschöpfungen die Erstattungen, die bei der 
Ausfuhr der Marktordnungswaren gewährt waren. 

Die Regierungsvorlage enthält die Regelungen 
der Umsetzung des EG-Rechtes auf dem Gebiet 
der Ausfuhrerstattungen durch die Zollbehörden.

' 

Den Zollbehörden wird darin die überwachung 
der Ausfuhr und der Ausfuhr gleichgestellter 
Vorgänge sowie der Lagerungen oder Veredelun
gen vor der Ausfuhr, die Zuerkennung der 
Erstattung einschließlich der Vorfinanzierung und 
die Ermittlung/Verfolgung von diesbezüglichen 
Zuwiderhandlungen obliegen. Das Erstattungsver
fahren ist ein Antragsverfahren, das mit der 
Vorlage des Kontrollexemplars bei der Ausfuhran
meldung eingeleitet wird und grundsätzlich mit der 
bescheidmäßigen Absprache über die Ausfuhrer
stattungsgewährung durch das Hauptzollamt Salz
burg endet. 

Marianne Hagenhofer 

Berichterstatterin 

Der Finanzausschuß hat die erwähnte Regie
rungsvorlage in seiner Sitzung am 6. Juli 1994 in 
Verhandlung genommen. 

Die Abgeordneten Dkfm. Dr. Günter S t u m m -
v o l l  und Dr. Ewald N o  w 0 t n y brachten einen 
Abänderungsantrag betreffend § 1 Abs. 1, 3, 4 und 
5, § 3, § 4, § 5 Abs. 1, § 7  und § 9 Abs. 1 ein, der 
wie folgt begründet war: 

"Dem Ministerratsvortrag lag ein Entwurf des 
Ausfuhrerstattungsgesetzes zugrunde, zu dem, im 
Rahmen einer eingeschränkten Kurzbegutachtung, 
ua. auch eine Stellungnahme des VD des BKA 
ergangen ist. 

Die vorliegenden Änderungen stellen im wesent
lichen eine Berücksichtigung der Vorschläge des 
VD des BKA, die aus Zeitgründen nicht mehr 
verarbeitet werden konnten, und die Beseitigung 
geringfügiger Formalfehler dar." 

Bei der Abstimmung wurde der Gesetzentwurf 
unter Berücksichtigung des oberwähnten Abände
rungsantrages in der diesem Bericht begedruckten 
Fassung mit Stimmenmehrheit angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen steHt der 
Finanzausschuß somit den A n  t r a g, der National-
rat wolle dem a n g e s c hI 0 s s e n  e n G e s e t  z - 1. 
e n t w u r f die verfassungsmäßige Zust�mmung 
erteilen. 

Wien, 1994 07 06 

Dr. Ewald Nowotny 

Obmann 
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Bundesgesetz über .die Durchführung 
der Ausfuhrerstattungen im Ralunen des 
Marktordnungsrechts . der Europäischen Ge-
meinschaft (Ausfuhrerstattungsgesetz 

AEG) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

§ 1. (1) Auf Erstattungen, die auf Grund der 
Rechtsakte des Rates und der Kommission der 
Europäischen Union auf dem Gebiet der gemein
samen Marktorganisationen und Handelsregelun
gen (gemeinschaftliches Marktordnungsrecht) bei 
der Ausfuhr von Waren vorgesehen sind, sind die 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes anzuwenden. 

(2) Rechtsakte nach Abs. 1 sind insbesondere 
1. die Verordnungen des Rates über die 

gemeinsamen Marktorganisationen und Han
deIsregelungen, 

2. die Verordnungen des Rates über die 
Grundregeln für die Gewährung von Erstat
tungen bei der Ausfuhr, 

3. die Verordnungen der Kommission über 
Durchführungsvorschriften für Ausfuhrerstat
tungen, 

4. die Verordnungen der Kommission zur 
Festsetzung der Erstattungssätze. 

(3) Im Sinn dieses Bundesgesetzes bedeutet 
1. "Erstattung" alle Geldleistungen, die wegen 

der Ausfuhr der im gemeinschaftlichen 
Marktordnungsrecht bestimmten Waren zum 
Ausgleich des Unterschiedes zwischen den 
Preisen der landwirtschaftlichen Erzeugnisse 
auf dem Weltmarkt und den Preisen in der 
Gemeinschaft gewährt werden; 

2. "Ausfuhr" das Verbringen der Waren aus 
dem Zollgebiet der Gemeinschaft und die der 
Ausfuhr durch Gemeinschaftsrecht gleichge
stellten Lieferungen. 

(4) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestim
mungen anderer Bundesgesetze verwiesen wird, 
sind diese Bestimmungen in ihrer jeweils geltenden 
Fassung anzuwenden. 

1. 

(5) Auf die Erstattungen sind die für Zölle 
geltenden Rechtsvorschriften sinngemäß anzuwen
den, soweit im gemeinschaftlichen Marktordnungs
recht oder in diesem Bundesgesetz nicht anderes 
bestimmt ist. 

§ 2. (1) Die Erstattung ist auf' Antrag des 
Ausführers im Sinn des gemeinschaftlichen Markt
ordnungsrechts zu gewähren. über den Antrag ist 
mit Bescheid abzusprechen. 

(2) Zur Gewährung der Erstattung zählen auch 
die V orfinanzi'erungen und Vorschußleistungen 
sowie die Rückforderung der Erstattung nach den 
§§ 3 bis 5 dieses Gesetzes. 

§ 3. (1) Wenn Waren unter zollamtliche über
wachung gestellt worden sind, um veredelt 
(Erstattungs-Veredelung) oder gelagert (Erstat
tungs-Lagerung) zu werden, ist dem Inhaber der 
aktiven Veredelung oder des Zollagerverfahrens 
nach Maßgabe der Rechtsakte der Gemeinschaft 
auf Antrag mit Bescheid eine Vorfinanzierung der 
Erstattung zu gewähren. 

(2) Im Anwendungsgebiet hat die Erstattungs
Veredelung in einer aktiven Veredelung und die 
Erstattungs-Lagerung in einem Zollagerverfahren 
oder in einer Freizone oder in einem Freilager im 
Sinn des Zollrechts zu erfolgen. Die zum Zwecke 
der zollamtlichen überwachung in das betreffende 
Zollverfahren übergeführten Waren sind dabei wie 
Nichtgemeinschaftswaren zu behandeln. An die 
Stelle einer Zollschuld für diese Waren tritt jedoch 
die Verpflichtung zur Rückzahlung der V orfinan
zierung; dies ist mit Bescheid festzustellen. 

§ 4. Auf Antrag des Ausführers ist nach 
Maßgabe der Rechtsakte der Gemeinschaft ein 
Vorschuß auf die Erstattung mit Bescheid zu 
gewähren, wenn die Annahme der Ausfuhranmel
dung bei unmittelbarer Ausfuhr der Waren 
nachgewiesen wird, 

§ 5. (1) Erstattungen sind mit Bescheid insoweit 
zurückzufordern, als sich herausstellt, daß sie zu 
Unrecht gewährt worden sind. 
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(2) Eine Rückforderung ist nach Eintritt der 
Verj ährung sowie dann unzulässig, wenn eine 
Nachforderung von Einfuhr- oder Ausfuhrabgaben 
nicht zulässig wäre. 

§ 6. (1) Der Bundesminister für Finanzen hat mit 
Verordnung 

1. nähere Bestimmungen hinsichtlich Jener 
Lieferungen zu treffen, die nach Maßgabe 
der gemeinschaftlichen Rechtsakte der Aus
fuhr gleichgestellt sind; 

2. Regelungen zu treffen, unter welchen Vor
aussetzungen internationale Kontroll- und 
überwachungsgesellschaften als Sachverstän
dige in Erstattungsverfahren zugelassen 
werden; 

3. Regelungen zu treffen, unter welchen Vor
aussetzungen bei der Rückforderung von zu 
Unrecht gewährten Erstattungen Zinsen zu 
erheben sind. 

§ 7. (1) Wer in einem Erstattungsverfahren 
durch unrichtige oder unvollständige Angaben 
bewirkt, daß Erstattungen, einschließlich von 
Vorfinanzierungen und Vorschußzahlungen, zu 
Unrecht oder zu hoch festgesetzt werden, macht 
sich, wenn er vorsätzlich handelt, einer Abgaben-

hinterziehung und, wenn er fahrlässig handelt, 
einer fahrIassigen Abgabenverkürzung schuldig. 
Der Verkürzungsbetrag ist der zu Unrecht oder 
zu hoch festgesetzte Erstattungsbetrag. 

. (2) Abgabenhinterziehung und fahrlässige Abga
benverkürzung nach Abs. 1 sind Finanzvergehen 
im Sinn des Finanzstrafgesetzes, BGBI. Nr. 129/ 
1958, und nach diesem zu ahnden. § 41 Finanz
strafgesetz gilt auch für Abgabenhinterziehungen 
nach Abs. 1. 

§ 8. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist betraut: 

1. der Bundesminister für Finanzen, 
2. hinsichtlich des § 7 auch der Bundesminister 

für Justiz. 

§ 9. (1) Dieses Bundesgesetz tritt gleichzeitig mit 
dem Vertrag über den Beitritt der Republik 
Österreich zur Europäischen Union in Kraft. 

(2) Verordnungen auf Grund dieses Bundes
gesetzes können bereits ab dem seiner Kundma
chung folgenden Tag erlassen werden. Diese 
Verordnungen sind frühestens gleichzeitig mit 
dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes in Kraft 
zu setzen. 
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